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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1976

Norm

EO §47

EO §49

Rechtssatz

Eine Ergänzung des O/enbarungseides hat zur Voraussetzung, daß das Vermögensverzeichnis unvollständig ist, bzw -

hier in Analogie zu § 49 EO - bescheinigt wird, daß hinsichtlich einzelner Vermögensbestandteile eine Änderung

eingetreten ist.
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